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'Chappeleturm - Wahrzeichen unserer Stadt'  
Postulat Tan Birlesik (SVP) und Mitunterzeichnende 
Ablehnungsantrag L2.2.8 
 
 
 
Gemeinderat Tan Birlesik (SVP) und Mitunterzeichnende haben am 8. Ap-
ril 2013 das Postulat 'Chappeleturm - Wahrzeichen unserer Stadt' eingereicht. 
Am 19. April 2013 hat das Ratsbüro die Mitglieder des Stadt- und Gemeinde-
rates über den Eingang des Postulats in Kenntnis gesetzt. An der Sitzung des 
Gemeinderates vom 6. Mai 2013 begründete Tan Birlesik das Postulat im Rat. 
Gemäss Artikel 45 der Geschäftsordnung des Gemeinderates hat der Stadtrat 
in der folgenden Sitzung zu erklären, ob er bereit ist, das Postulat entgegen zu 
nehmen. Ein Ablehnungsantrag ist schriftlich zu begründen. 
 
Wie im Postulat erwähnt, hat der Gemeinderat auf Antrag der Rechnungsprü-
fungskommission die Fassadenrenovierung aus dem Voranschlag 2011 ge-
strichen. Da diese somit noch immer in einem schlechten Zustand ist, werden 
die mutmasslichen Aufwendungen für die entsprechenden Renovierungsarbei-
ten der Aussenfassade des Chappeleturms in den Voranschlag 2014 aufge-
nommen. 
 
Der Bedarf an Renovierungs- und Unterhaltsarbeiten für den gesamten städti-
schen Immobilienbestand wird jährlich im Rahmen der Budgetierung überprüft, 
womit sich eine gesonderte Festsetzung von Massnahmen für die qualitative 
Bewahrung von Wahrzeichen erübrigt. 
 
Auf Antrag des Finanzvorstandes 
 
 
 

BESCHLIESST DER STADTRAT: 
 
 
 
1. Dem Gemeinderat wird beantragt, die Überweisung des Postulats 'Chappe-

leturm - Wahrzeichen unserer Stadt' von Gemeinderat Tan Birlesik (SVP) 
und Mitunterzeichnenden gemäss Erwägungen abzulehnen. 

 
2. Mitteilung durch Protokollauszug an: 
 
 - Tan Birlesik, Obere Wallisellerstrasse 7, 8152 Opfikon 
 - Gemeinderat 
 - Finanzvorstand 
 - Verwaltungsdirektor 
 - Finanzabteilung 
  AUFIS-Postulat_Birlesik_Chappeleturm_Ablehnung 
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NAMENS DES STADTRATES 
Der Präsident Der Verwaltungsdirektor 
 
 
 
P. Remund H.R. Bauer 
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